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in dem, worauf man Sorgfalt verwendete, schwach, und in dem,
was man vernachlässigte, stark gewesen wäre/ Nicht nur ist

diese Uebersetzung grammatisch gerechtfertigt, sondern sie ist
auch verständlich und in Uebereinstimmung mit dem Vorher
gehenden.

Dr. Ktihnerts Broschüre schliesst mit einer Uebersetzung,
die einige Bemerkungen erfordert. In Chu Hsi’s Commentar
zu § 6 heisst es: JE $ _£ 0 ff
^ J£i ~E M ^ itk ffil Ih ^ Kuhnert übersetzt:
,Die Kichtigstellung des Herzens (i. e. des Denkens, Fühlens
und Strebens) ist das Erste, wodurch jeder sein Selbst
bildet, die Regelung der Familie das Zweite, denn stellte
man dieses an die Spitze, würde man es zweifelsohne

fehlerhaft machen/ Ich will nichts darüber sagen, dass

unser Autor den Ausdruck M ift W5 !h £ nicht versteht.
Man muss wissen, dass hier für ^ steht, was in meiner
Ausgabe durch eine Randnote angemerkt ist, und dann kann
man im Wörterbuch unter die Stelle im I ching

Üj ^ leicht finden. Schlimm ist es dagegen, wenn ein
Sinolog iE Jßt _t mit ,die Richtigstellung des Herzens
ist das Erste', und II0T mit ,die Regelung der
Familie ist das Zweite' übersetzt. und B T sind
bekanntlich Ortsadverbien und durch ,oberhalb' und ,unter
halb', oder ,von . . . aufwärts' und ,von . . . abwärts' zu

übersetzen. 1 Der Complex JE $ ± kann daher kein
selbständiger Satz sein, sondern nur ein Satztheil, und zwar
ist er eine relative Bestimmung des folgenden Subjects ^,
,alles'. Es ist demnach zu übersetzen ,Alles was oberhalb
jEa$ ist' oder , Alles von JEtä aufwärts'. Nun folgt das

Prädicat m ja tt n ,ist (oder bezieht sich auf)
das, worin die Pflege der eigenen Person besteht'. Es
ist damit gesagt, dass alle Glieder in § 5 (wo zuletzt von (jjjj
i\£&gt; die Rede war) von ^ bis incl. Jf (also die
Prüfung der Aussenwelt, die Erweiterung der Einsicht, u. s. w.)
sich auf die Pflege des eigenen Ich (welches die Grundlage
des ganzen Systems bildet) beziehe. Ebenso ist 7^. ^
T ,Alles von ^ ^ abwärts', also die Regelung der

1 Gabelentz, Anfangsgründe § 85.


